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Gerhard Thür 

IP Ark 8: «GOTIESURTEIL» 
ODER «AMNESTIEDEKRET»? 
(Nochmals zu IG V 2,262) 

Das kleine, wohlgeordnete archäologische Museum von Tegea in Ar-
kadien beherbergt einen 1887 in Mantineia gefundenen Stein, der 
eine Inschrift aus den Jahren um 460 v. Chr. trägt 1. Sie mag als Bei-
spiel dafü r dienen, daß die Diskussion um sprachlich schwierige Tex-
te niemals abreißen wird, besonders wenn sie der Sphäre des für uns 
heute kaum mehr nachvollziehbaren archaischen Rechts entstam-
men. Da das Verständnis des gesamten Textes meines Erachtens von 
dem Wort dikiizein in Z. 18 abhängt, scheint es mir passend, der Zeit-
schrift ·Dike .. mit diesen Zeilen Glück und Gedeihen zu wünschen. 

Was war um 460 v. Chr. geschehen? Beim ersten Lesen der In-
schrift ein simpler Kriminalfall : Mehrere Täter hatten im Tempelbe-
zirk der Athen Alea in Mantineia einige Männer und ein unverheira-
tetes Mädchen getötet. Die Inschrift dokumentiert zunächst die Na-
men von 13 Personen, die wegen der Tat verurteilt wurden (Z. 1-
13). Weiters gibt sie Aufschluß über die verhängten Sanktionen und 
das Verfahren, das dazu geführt hatte (Z. 14-22) Die Grundstücke 
der Verurteilten verfallen zugunsten der Göttin, die Täter selbst und 
ihre Nachkommen werden für immer aus dem Heiligtum verbannt; 
an der Verurteilung wirkte auch die Göttin durch ein Orakel mit. 

1 Die maßgebliche Edition erstellte F. Hiller v. Gaertringen 1913 in IG V 2,262 (s. 
dort au ch Taf. Ir) . 

Dike, 1 (1998), pp. 13-26 
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Zwei parallel gestaltete sakrale Formeln (Z. 25-36) geben dem juristi-
schen Betrachter weitere Rätsel auf. 

Es wäre müßig, über hundert Jahre Diskussion hier nochmals zu-
sammenzufassen, ebenso den gesamten kritischen Apparat w ieder 
abzudrucken, der in mehreren neuen Editionen greifbar ist 2. Bisher 
waren sich alle Interpreten darüber e inig , den rätselhaften Text als 
"Urte il" zu deuten. Auf den epigraphischen und sprachlichen Beob-
achtungen von Hans Taeuber aufbauend , versuchte ich in IPArk Nr. 
8 (erschienen 1994) die Art der Urteilsfindung genauer zu bestim-
men. Parallel dazu , ohne die Möglichkeit , wechselseitig Stellung zu 
nehmen, behandelte Reinhard Koerner den Stein als Nr. 37 seiner 
Inschriftlichen Gesetzestexte (erschienen 1993). Seine vorsichtig ab-
gewogene Meinung bewegt sich in den hergebrachten Bahnen des 
"Gottesurte ils" und wäre kein Grund, sich den Text nochmals vorzu-
nehmen . Hiezu gibt jedoch ein völlig neue Deutung Anlaß, die 
Henri van Effenterre und Franr;oise Ruze im zweiten Band ihrer No-
mima (995) vortragen: Das sogenannte "jugement de Mantinee" (Nr. 
2) sei gar kein Urte il (S. 30), sondern eine nach inem Urte il vorge-
nommene "revision partielle" (S. 33), ein Amnestiedekret. Diese re-
volutionä re These gilt es in fo lgenden zu überprüfen . 

Der umstrittene Text IG V 2,262 (Koerner 34, IPArk 8, Nomima, II 
2) 3 ist völlig klar in fünf Abschnitte gegliedert. Unklar ist allerdings 

2 Ich gebe den Text wieder nach G. Thür - H. Taeuber, Prozeßrechtliche Inschrif-
ten der griechischen Poleis: Arkadien, Wien 1994 - IPArk - Nr. 8: co l. I (§ 1) [F01<pAEaeH 
ot/lE iv ' AAf.av· 12 [Li1crupvoe; 13 [L10[KA1ee; 14 15 16 ' Aptcr -

17 18 L'tiA1tae; 19 <l>iivte; 110 "Aopav'toe; 111 ' Av'ttAatoae; 112 Bo6te; HE-
crKAapoe; 113 114 (§ 2) ' OQEOt iiv XPEcr'tEPtOV KaKpivE 115 E yvocriat KaKpt6ü, 
'tov 116 1tE 'tole; FOtKta'tat<e;> 'tiie; 6EO t vat . 117 KU FOtKiae; oacracrcr6at 'tue; iiv 
6o ' Eacrae;. 118 (§ 3) Ei 'tole; F0<pAEKOcrt E1tl 119 &. 'tE 6EOe; KUe; oi OtKacr -
cr'tai, 'tov 'to AaXOe; 121 KU 'tOPPEV'tEPOV YEVOe; 
hat 122 1tav'ta (mu 'tol iEpol, tAaOV ha t" 123 Ei o' iinaQte; Ea'tOt KU 'tovV[u1, 

ha t. 124 col. II EuxoAu [0'1 &.OE E[crjE'tOt 'tol A[ - - -]. 125 (§ 4) Ei: Qte; iv 'toiEpol 
'tov 'tO'tE [cmu6avov'tovlI26 <pOVEe; Ecr'tt . ElQ' au'toe; ElQE ['tov Ecryovovll27 Qte; KU 
'tOPPEV'tEPOV, ElQE 't[ov uvopovll28 Ei:QE 'tiie; <pap6Evo. hat Kull29 'to XPEcr'tE -
ptOV' Ei OE tAa[ov t vat1. 130 (§ 5) Ei <pOVEe; Ecrcr'tt E[tQE1 131 'tov avopov ElQE 
'tiie; <pap6Ev[01132 'tov 'tO'tE a1tu6avov'tov iv 't0[iEpol1 Jl3 KUe; 1tpocrcr6aYEVEe; 'tO FE[p -
yoll34 1:0 'tO'tE M[v1't0e;. iv 6e[vatl" 135 Ei OE 1tpocrcr6aYEVEe; 'to FEPy[01136 Kae; 
<jlOVEe;. lAaov Z. 17 v. Eff. - Ru ze iivoo' (s. u. Anm. 10); Z. 19 v. Eff. - Ru ze -

(gemeint wohl s. u. bei Anm. 15). 
3 Als Ausga ngspunkt für die folgenden Überlegungen seien auch die neu esten 

Übersetzu ngen angeführt . Thür - Taeuber, IPArk 8 (0. Anm. 2) : .(§ 1) Die Folgenden 



IPArk 8: ,Gottesurteil. oder ·Amnestiedekref.? 15 

die inhaltliche Deutung der letzten drei und der innere Zusammen-
hang aller fünf Teile. Ich schlug vor, die chronologische Abfolge der 

sind verurte ilt zugunsten der Alea: Sisyrnos, Sokles, Philo me lidas , Theokossmos , Aris-
stomachos, Dromeas, Stil pas, Phanis, Adrantos, Anti laidas, Bothis, Hesklaros, Theman-
dros. (§ 2) Wen immer das Orakel verurteilt oder wer du rch ( ri chterliche) Entscheidung 
verurte ilt wird , dessen Vermögen samt den Sklaven so ll de r Göttin gehören, und die 
Häuser sollen ve rteilt werden , die e r etwa hat. (§ 3) Insofern wir, die Göttin und die 
Dikastai, unseren Spruch über die nach dem folgenden (= den §§ 4 u. 5) zu Verurte i-
lenden gefällt haben, sollen diese ihr ererbtes Vermögen abgeben und (hierau f) sich 
und ihre Nachkomme n in männ licher Linie für alle Zeiten vom He iligtum fe rn halten, 
(und) es so ll versöhnt sein . Wenn aber entgegen diesen (Bestimmungen) e ine Abwei-
chung zugelassen wi rd , soll es frevelhaft sein. Die fe ierliche Verkündigung so ll folgen-
de sein, den (Frevler?) betreffend . (§ 4) Wenn jemand im Heiligtum Mörder der damals 
Getöteten ist, entweder er selbst oder einer seiner Nachkommen in männlicher Linie, 
sei es der Männer oder des Mädchens, soll es nach dem Orakel frevelhaft sein; wenn 
aber nicht, soll es versöhnt sein . (§ 5) Wenn Themandros Mörder ist, sei es der Mä nner 
oder des Mädchens, die damals im Heiligtum starben, und er nicht (lediglich) vor der 
damals geschehenen Tat anwesend war, so ll er zum Frevler erklärt werden; wen n er 
aber (lediglich) vor de r Tat anwesend wa r und nicht Mö rder (ist), soll es versöhnt sein-. 
R. Koerner, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Köln-We imar-
Wien 1993 , Nr. 34 (nur Z. 14-23): .Wenn irgende inen e in Orakelspruch verurteilt , (und) 
wenn eine r durch (richterliche) Entscheidung verurte il t wird, hinsichtlich (se ines) Be-
sitzes, soll dieser zusammen mit den Hörigen der Göttin gehö ren, und die Häuser, die 
derjenige hat , sollen aufgeteilt werden. Da wir die Schuldigen aufgrund dieser Bestim-
mungen richteten, die Göttin und die Richter, so soll , wen n (die Schuld igen) ihren Erb-
te il am Vermögen abgegeben haben und sie sich in der männlichen Nachko mmen-
schaft a llezeit vom He iligtum fe rnhalten, (dies) gü nstig sein . Wenn aber eine Abände-
rung gegen dies eintritt, soll das frevelhaft sein-. H. va n Effente rre - F. Ruze, Nomi-
ma, Ir. Recueil d 'inscriptions politiques et juridiques de l'archai'sme grec, Roma-Paris 
1995, Nr. 2: .I. Coupables devant Alea ceux dont les noms suivent: Sisyrnos , Socles, 
Philome lidas, Theocosmos, Aristomachos, Dromeas, Stilpas, Phanis, Adra ntos, Anti la'j-
das , Bothis , Hesclaros, Themadros. Ir. Toute person ne que l'oracle aurait condamnee 
ou qu i aurait ete condamnee dans une procedure judiciaire (a voir) ses biens, ainsi que 
ses dependants, apparten il' a la deesse, et ses maisons - celles d 'e n haut (?) - etre mises 
11 I'enca n. 1lI . Si vraiment , en ce qui concerne les coupables , nous avons prono nce ce 
qui su it: "la deesse et nous les juges ... ", qu 'une fois recuperee leu I' part de b iens, s' il s 
se ti ennent 11 I'ecart du sanctuaire a tout jamais, eux et leurs descendants en ligne mas-
culine, cela ira bien. Ma is si l'on to lere un changement a cela (?), il y aura sacrilege. IV. 
Que la proclamation officie lle soit la suivante pour le ---: Si quelqu 'un est me urtrier de 
ceux qui (ont peri) dans le sa nctuaire, il y au ra, tant po ur lui-me me que pour ses de-
scendants en ligne masculine , (que le meurtre ait e te commis) tant sur (les ho mmes) 
que sur la jeune fille , sacrilege conformement 11 I'oracle. Au cas contra ire, cela ira bien. 
V. Si Themandros est meurtrier (soit) des ho mmes, soit de la jeune fille qui ont alors 
peri dans le (sanctuaire), sa ns avoir ete present a (I 'acte) qui a alors e te commis , il sera 
sacrilege 11 I'egard de la deesse. Mais s' il e tait present a I'acte et qu 'il ne soit pas meur-
trier, cela ira bien-. 
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fünf Aktenstücke umgekehrt zur Reihenfolge ihrer Publikatio n auf 
dem Stein anzunehmen; van Effenterre und Ruze lesen hingegen die 
Inschrift so wie die bisherigen Interpreten von vorne nach hinten. 
Zweifellos ist § 1 eine Liste der verurteilten Täter. Betrachtet man 
den gesamten Text als .. Urteil .. , als Dokumentation des gerichtlichen 
Verfahrens, das zur Verurteilung geführt hat, wundert man sich , war-
um die Verurteilten an der Spitze stehen. Betrachtet man den Text 
der Inschrift hingegen als Revision bereits gefällter Urteile, hätte die 
Liste der Amnestierten zu Beginn der Regelung ihren guten Sinn. 
Doch muß sich auch sonst alles in diesem Sinne erklären lassen. 

Fassen wir also, bevor wir ins Detail gehen, die Gesamtinterpre-
tation van Effenterres (S. 26-33) zusammen. An der Spitze (§ 1 Z. 1-
12) steht, wie gesagt, die Liste von 13 (nicht 14, S. 30) Namen. Es 
sind zweifellos die Verurteilten. § 2 (Z. 14-17) .. berichte .. über das 
Verfahren und die verhängten Sanktionen: Verfa ll der Grundstücke 
an die Göttin, Verteilung der Wohnhäuser an die Bürger. § 3 (Z. 18-
23) spreche die Amnestie aus: Das Urteil , das gelautet habe: -Die 
Göttin und wir, die Richter ..... werde kassiert, den Verurteilten sei 
ein Teil des Vermögens (nämlich die Häuser) zurückgegeben wor-
den, sie und ihre Nachkommen in männlicher Linie hätten sich aber 
für alle Ze iten vom Heiligtum fernzuhalten, dann sei es gut. Diese 
Bestimmung - wie immer man sie auslegt - wird durch eine Be-
standsklausel abgesichert (Z. 24): Wer ein Abweichen zuläßt, begeht 
ein Sakrileg. § 4 (Z. 24-29) verkünde nach der Überschrift .. öffentli-
che Verlautbarung .. einen Fluch gegen jede der genannten Personen 
(samt Nachkommen), die eventuell am Mord beteiligt waren. § 5 (Z. 
30-36) verkünde denselben Fluch speziell gegen einen Verurteilten, 
den in § 1 an letzter Stelle (Z . 13) genannten Themandros, de r ein 
Alibi vorgebracht habe, aber dennoch, vielleicht zu Unrecht, verur-
teilt worden sei (S . 31). 

Um das komplizierte Ineinandergreifen von sakralem und zivi-
lem Recht zu erklären, geht van Effenterre von folgender histori-
scher Situation aus: Einige Zeit nach ihrer Verurteilung seien die 
Mörde r aus der Verbannung wieder nach Mantineia zurückgekehrt. 
Die P6lis sei bereit gewesen, sie zu integrieren und die zivilen Fol-
gen des Urteils zu beseitigen. Doch die sakralen Sanktionen , vor 
allem den Verfall der Grundstücke an das Tempelvermögen, habe 
man nicht rü ckgängig machen können. Dem trage, meint van Effen-
terre, der vorliegende Text Rechnung. Da wir aus Mantineia außer 
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dieser Inschrift keine li terarischen Nachrichten über den Fall haben, 
ist jede Interpretation auf zusätzliche Annahmen angewiesen. Nichts 
desto weniger ist der Text zunächst sprachlich und juristisch voll 
auszuschöpfen. Dabei werden einige Deutungen van Effenterres 
und vermutlich die faszinierende Idee der Amnestie insgesamt sich 
als unhaltbar herausstellen. 

Zu kritisieren ist in erster Linie die grundlegende Annahme va n 
Effenterres, Gerichtsurteile seien in den griechischen P6leis beliebig 
abgeändert worden. E gibt kein Beispiel dafür, daß ein Gericht sei-
ne eigene Entscheidung revidiert hätte 4 . Der hiezu (S. 32) zitierte 
Beleg aus Olympia, worin das Kollegium der Mastr6i die von zwei 
Hellanodiken verhängten Geldstrafen aufhebt, hat mit unserem Fall 
nichts gemeinsam. Es gibt dort nur ein einziges gerichtliches Verfah-
ren, in dem behördliche Strafgewalt kontrolliert wird 5. Die Hellan-
odiken hatten nicht als Gericht entschieden, sondern als Behörde 
die Geldstrafe schlicht angeordnet. Die Worte oucaioC; OtlCUO''t'ta -

(dort Z. 6, info aor.) besagen lediglich, daß die Hellanodiken 
«ungerecht (den Strafausspruch) gefällt hätten», was va n Effenterre 
(S . 32) unrichtig mit «" . edikasamen» und «nous n'avous pas juge a 
bon droit» wiedergibt 6. Man kann also diesen Text weder sachlich 
noch sprachlich als Para llele zu (Z. 18) in unserer In-
schrift heranziehen. Damit ist freilich noch nicht auszuschließen, 
daß § 3 der Inschrift gleichwohl eine echte, generell g währte Amne-
stie aussprechen könnte. 

Ein weiterer Punkt scheint mir gegen elementare rechtliche Vor-
stellungen zu ve rstoßen, von denen vermutlich auch das Prozeß-

4 Gerichte sind in der griechischen P6lis keine Behörde, sondern ad hoc zusam-
mentretende Gremien, die durch geheime Abst immung endgültig entscheiden, S. 
G. Thür, Formen des Urteils, in Akten d. 26. Deutschen Rechtshistorikertages, Frankfurt/ 
M. 1987, S. 469 ff. Wir kennen zwar die Gerichtsorganisa tion von Mantineia im 
S. Jh. v. Chr. nicht, doch weist die yvoO'iu (l. 15) auf einen solchen Spruch körper hin, 
der jedoch nicht mit den IilKUO'O'tui (l. 19) identisch ist (s. U . Anm. 12). 

5 P. Siewert, DA] Olympia Bericht X, 1981 , S. 229 (480-450 v. Chr.), im Sinne einer 
Berufungsentscheidung gedeutet von H. van Effenterre - F. Ruze, Nomima, I , Roma-
Paris 1994, Nr. 60, dagegen schon Thür (0. Anm. 4) S. 469. Auch die Deutung ·Beru-
fung bei Fehlurteil- für IvO 7, l . 2-3 (ca. 500 v. Chr.) von Koerner (0. Anm. 3) ,Nr. 42 
ist unzutreffend. 

6 In Nomima , J, S. 240 noch richtig übersetzt -ont clecide-. 



18 Gerhard Thür 

recht einer arkadischen Kleinstadt nicht abwich. Ich frage mich , war-
um der gegen die 13 verurteilten und angeblich zurückgekehrten 
Mörder verkündete «Fluch» zuerst generell (§ 4) und dann nochmals 
speziell gegen Themandros (§ 5) fo rmuliert sein sollte. Themandros 
hatte sich jedenfalls darauf berufen, an der Tat «nicht te ilgenommen» 
zu haben (Z. 33 u. 35). Wurde er dennoch verurteilt, durfte dieser im 
Prozeß nicht berücksichtigte Einwand für die Amnestie und das Auf-
rechterhalten der sakralen Sanktionen keine Rolle mehr gespielt ha-
ben: Gewisse Grundvorstellungen von res iudicata und Rechtskraft 
waren auch in der griechischen P6lis vorhanden 7 Hätte Theman-
dros den Einwand des Alibi aber erst nach seiner Rü ckkehr erhoben, 
bestünde ebensowenig Anlaß, einen besonderen Fluch gegen ihn zu 
formulieren . Keine zivile Instanz habe - nach Ansicht van Effenter-
res - die seinerzeit gefällten Urteile sachlich nachgeprüft, sie seien 
lediglich als politisch nicht mehr oportun «revidiert» worden (S. 33). 
Warum gab man sich dann die Mühe, unterschiedliche «Flüche» zu 
formulieren? 

Doch wir wollen nicht der Versuchung erliegen, den schwierigen 
Text wieder von hinten aufzuzäumen, obwohl ich nach wie vor die 
§§ 4 und 5 in Verbindung mit dem OtKa(nv in Z. 18 für den Schlüssel 
zum Verständnis der ganzen Inschrift halte. Folgen wir also nun mit 
van Effenterre den Bestimmungen in der Reihenfolge ihrer Publikati-
on auf dem Stein. Daß die Liste der von einer Amnestie oder Urteils-
revision betroffenen Personen an der Spitze steht (§ 1) , scheint vor-
züglich zu seiner Deutung zu passen. Zu erwa rten wäre dann aller-
dings, daß die Amnestierten auch als solche und nicht als «Verurteil-
te» (Z. 1) bezeichnet würden, selbst wenn die sakralen Sanktionen 
noch aufrecht blieben. Auch das Ende der Liste bere itet Probleme : 
Der Name des Verurte ilten Hesklaros 8 ist vermutlich nachgetragen, 
aber nicht an letzter, sondern an vorletzter Stelle (Z. 12) ; dadurch 
wird die besondere Rolle des an letzter Stelle (Z. 13) stehenden The-

7 Zum ne bis in idem-Gru ndsatz in Athen (Dem. 36,25) s. H.J. Wolff, Die attische 
Paragraphe, Weimar 1966, S. 90 f. 

8 Insoweit ist van Effenterre, notes critiques (5. 29) gegen L. Dubois, Recherches 
sur le dialecte arcadien , 11 , Louva in-Ia-neuve 1986, S. 98 f. zuzustimmen, der das Wort 
als Adjektiv auffaßt; doch ist Hesklaros gewiß nicht, wie van Effenterre meint, der Ali-
bi-Zeuge des Themandros. 
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mandros hervorgehoben. Auch das paßt, wie noch zu zeigen ist, 
besser zu einem Prozeß- als zu einem Amnestiedokument. 

Ein schlichter sprachlicher Fehlgriff ist van Effenterre bei der 
Deutung von § 2 unterlaufen . Alle bisherigen Interpreten 9 verstan-
den den Satz als allgemeine Bestimmung, welche die Sanktionen 
gegen die zu Verurteilenden festlegt. Das Indefinitpronomen zu Be-
ginn des hypothetischen ebensatzes und die befehlenden Infinitive 
des Hauptsatzes, die auch in § 3, Z. 22 und 23 , wiederkehren , sind 
klare .. Gesetzessprache». Van Effenterre (S . 26 u. 33) faßt die Infiniti-
ve als indirekte Rede auf: Der Satz .. berichte» (S. 33) von den in der 
Vergangenheit verhängten Sanktionen. Der Nebensatz sei desha lb 
nicht hypothetisch, sondern generalisierend aufzufassen; der Kon-
junktiv Aorist wird als reale Vergangenheit übersetzt. Dem ist nicht 
zu folgen. Der Umstand, daß § 2 Sa nktionen verhängt, nicht aber 
über solche berichtet, spricht gegen die Deutung der Inschrift als 
Amnestiegewährung lO . 

Der einzige Hinweis darauf, daß die verurteilten Mörder Versöh-
nung erlangten, ist in § 3 enthalten, tAaOv tVat (es soll vor der Gott-
heit versöhnt sein, Z. 22). Diese .. Versöhnung» kann Revision der 
bereits ergangenen Urteile bedeuten oder aber - als Gegenstück zu 
iVflEVcpE<; hat (es soll frevelhaft sein) - Bestandteil des normalen 
Sanktionensystems von Mantineia gewesen sein . Mit folgender An-
nahme deutet van Effenterre die Bestimmungen des § 3 als Kern-
stück der Amnestie: Unter der Bedingung, daß die .. Verurteilten», die 
ihren Teil des konfiszierten Vermögens (nämlich die Häuser) .. zu-
rückerhalten» hätten, sich vom Heiligtum fernhielten , solle es ver-
söhnt sein. Der Satz spricht jedoch weder von .. Verurteilten» noch 
von einem .. zurückerhaltenen Vermögensteik 

9 Für Koerner (0. Anm. 3) S. 97 sind die Z. 14-1 7 (§ 2) ,die gesetzliche Grundlage 
für das Urteil" weshalb er den Text überhaupt in seine Sammlung von archaischen Ge-
setzen aufnimmt. Das -Gottesurte il - - seiner Meinung nach Z. 18-23 (§ 3) - druckt er 
nur -zum besseren Verständnis- mit ab. 

10 In einem weiteren, für die Gesamtinterpretation allerdings unerheblichen Punkt 
der Inte rpretation von § 2 mag va n Effenterre vielleicht recht behalten: Er liest in Z. 17 
a voo ' , ·maisons - ce lies el'en haut (?), und bezieht den Ausdruck auf die Stadthä user 
auf der Akropolis , der archaischen Sied lung von Mantineia (S. 30). Steht man auf dem 
Grabun gsgebäude von Mantineia in der Ebene, leuchtet diese Deutung unmittelbar ein. 
Doch sind die in IPArk S. 83 f. Anm . 13 geäußerten sprachlichen Bedenken nicht leicht 
zu beheben. Die Entscheidung mägen Philologen treffen. 
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Ob die in Z. 18 als F0<p AEICO<n (part. perf.) bezeichneten Perso-
nen bereits «verurteilt .. sind, hängt vom Verständnis der im selben 
Satz gebrauchten Wörter EOtICUcruflEv (Z. 18) und OtICUcrcr'tUl. (Z. 19) 
ab. van Effenterre (S . 30) gesteht mir zu, daß OtICu l;Etv hier nicht 
-verurteilen .. heißt 11; diese Bedeutung hat ICU·WICpl.VEtV (Z. 14 u. 15). 
Aber es hilft wenig, OtICul;Etv mit «verkünden .. zu übersetzen, wenn 
man damit wiederum das Urteil meint, das die «Richter .. selbst ausge-
sprochen hätten. Die einzige Möglichkeit, dem Satz eine befriedi-
gende chronologische Struktur zu geben scheint mir diese: Die Ot-
ICUcrcr'tUl. - das sind die ]urisdiktionsträger, die Prozesse zwar einset-
zen, nicht aber entscheiden können 12 - hatten durch Sprüche 
(OtICuI;Etv) die Prozesse über die des Mordes Angeklagten eingesetzt, 
wobei die Göttin durch Orakelzeichen zugestimmt hatte. Vor der 
Entscheidung dieser Prozesse legen dieselben ]urisdiktionsträger 
(<<wir .. , Z. 18/ 19) als oberste Autorität die Folgen einer Verurteilung 
fest, Konfiskation und Ausschluß aus dem Heiligtum. Das ist der In-
halt des § 3. Diese Sanktionen sollen natürlich nur diejenigen Perso-
nen treffen, die künftig, in den bereits eingesetzten Prozessen, mög-
licherweise verurteilt werden, also die «zu Verurteilenden ... Dieser 
mögliche Zustand des «Verurteiltseins .. drückt sich im Partizip des 
Perfekts aus (F0<pAEICOcrt , Z. 18) 13. 

So wenig wie die Personen in § 3 bereits «verurteilt sind .. , haben 
sie auch ihr Vermögen bereits «abgegeben .. (U1tUQEOOfltV[ .. ], Z. 19) 
oder - nach van Effenterre - «zurückerhalten ... Taeuber und Koerner 
ergänzen Z. 19/20: U1tUQEOOfll.V[OC; (ace. pl.)] 'tOV XPEflU'tOV 't0 AUX0C; 
und verlegen die «Abgabe des Erbteils .. 14 in die Zukunft. Van Effen-
terre ergänzt U1tUQEOOfll.V[OV] - da er das Partizip mit AUX0C; überein-
gestimmt sieht (S. 33), wohl U1tUQEOOfHV[OV] zu betonen - und faßt 
das Verbum im passiven Sinn auf leur part de biens .. 15 

11 Koerner (0. Anm. 3) übersetzt noch -wir ... richteten.; gegen derartige Übersetzun-
gen schon G. Thür, Zum O!KCtSE!V im Urteil von Mantineia, in Symposion 1985, Köln-
Wien 1989, S. 63. 

12 Deutlich erkennbar für das archaische Recht Athens aus Dem. 23,28; vgl. 
Dem. 43,71, aber auch SGDI II 1536,28-34 (2. Jh . v . Chr.). S. dazu Thür (0. Anm. 11) 
und IPArk S. 84 Anm. 15. 

13 Zu Perfektformen im Sinne eines futurum exactum s. IPArk S. 84 Anm. 14. 
14 Zu (Koerner, o. Anm. 3, S. 97 .Erbteil.) s. IPArk S. 85 Anm. 17 u. 82 Anm. 9. 
15 Wieder anders Dubois II (0. Anm. 8) S. 105: (muQE156f.ltv[Ot] .apres avoir mis en 

vente·, wonach die OtKUcrcr'tUt das Vermögen zu verkaufen hätten; dagegen schon 
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Rätselhaft ist mir, wie AUXOS so in den Satz eingebunden ist. Außer-
dem ist AUXOS wie KAapOs das .Landlos., der Erbteil , und nicht ein 
beliebiger Vermögensanteil ; das wäre vielleicht IlEpOs. Oder hätte 
man in Z. 20 nicht einfach «die Häuser· genannt , wenn man diesen 
Teil des Vermögens gemeint hätte? Die Abgabe des, woran festzu-
halten ist, ge amten Vermögens ist also - genauso wie die Verban-
nung aus dem Heiligtum (Z. 20-22) - auch in § 3 anktion , welche 
über die zu Verurteilenden verhängt wird. 

Die Sanktionen werden aber in § 3, anders als in § 2, nicht strikt 
in befehlendem Ton angeordnet, sondern als Voraussetzung für eine 
Befriedung formuliert: letztlich soll es vor der Gottheit versöhnt sein 
(tACWV tvat, Z. 22) . Die Täter finden ihren Frieden, wenn sie sich 
freiwillig an die verhängten Sanktionen halten. Dieser gewährte 
«Friede. ist also keine Verzeihung oder Amnestie, sondern der Schutz 
der Rechtsordnung, der auch einem verurteilten Bluttäter gewährt 
wird, der sich in der Verbannung aufhält 16. 

Fassen wir zwischendurch zusammen. In den §§ 1-3 spricht nichts 
für eine Amnestie , alles jedoch für Schritte im Verlaufe eines gericht-
lichen Verfahrens. Die §§ 2 und 3 legen Sanktionen fest, die mit ei-
nem künftigem Schuldspruch in Kraft treten sollen. § 1 nennt die 
schuldig Gesprochenen. Aus § 3 geht hervor, daß die Erkenntnisver-
fa hren von einer Autorität, den OlKUcrcr'tUi. , mit Bewilligung der Gott-
heit eingesetzt wurden (tolKucruIlEv, Z. 18). ach § 2 soll die Ent-
scheidung in diesen Verfa·hren entweder durch Orakel oder durch 
Abstimmung eines Gerichts fallen. 

un können wir uns den eingangs schon berührten §§ 4 und 5 
zuwenden. Richtig vergleicht van Effenterre diese beiden Proklama-
tionen (EUXOAU, Z. 24) in ihren alternativen Formulierungen mit Ora-
kelsprüchen: Wenn jemand schuldig ist, soll er der Göttin verhaßt 
sein, wenn nicht, soll es ihm wohl ergehen (S . 30). So wie die mei-
sten Autoren vor ihm faß t auch van Effenterre diese beiden Prokla-
mationen als «Flüche· auf. Die P6lis habe damit, nachdem die aus der 
Verbannung zurückgekehrten politisch und vermögensrechtlich re-

G. Thür, Nachträge zum Urteil aus Mantineia, in Symposion 1988, Köln-Wien 1990, s. 
280, und van Effenterre S. 32. 

16 Zu vergleichen mit der Bestimmung im Gesetz Drakons IG 13 104,26-29; s. IPArk 
S. 85 Anm. 22. 
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habilitiert waren, die religiösen Sanktionen für die Morde der Gott-
heit selbst zugeschoben. Nur sie wisse , was damals wirklich vorge-
fallen war, sie möge sich selbst um die Sache kümmern (S. 33). Ich 
frage mich, ob eine Amnestie, die den Ke im weiterer blutiger Aus-
einandersetzungen bereits in sich trägt - es geht schließlich um das 
Recht der Verwandten, ihre damals getöteten Angehö rigen zu rä-
chen -, e inem Gemeinwesen zuträglich gewesen sein konnte . Konn-
te man Blutschuld in vermögensrechtliche und religiöse Verantwort-
lichke it teilen? In dem angeblichen Bericht über die Sanktionen (§ 2) 
und über die Rückgabe der Häuser (§ 3) f hit ein wesentliches De-
tail: Es wird verschwiegen, daß die Racheberechtigten den zurück-
gekehrten Tätern Verzeihung (aloEcru;) 17 gewährt hätten oder hiezu 
verpflichtet wären. Mit e iner vorsorglichen, eventue llen Verfluchung 
wäre dem Frieden in der Rechtsgemeinschaft also keineswegs ge-
dient gewesen. Außerdem hätten die Amnestierten nicht am Kult der 
Athena Alea te ilnehmen können . Aus diesen Gründen sprechen 
auch die §§ 4 und 5 gegen eine Amnestie 18 

Bereits Kurt Latte hat klar e rkannt, daß der «Fluch" in den §§ 4 und 
5 hypothetisch, bedingt durch die Verurtei lung in einem folgenden 
Prozeß, aufzufassen ist: Aus § 5 gehe eindeutig hervor, daß The man-
dros noch nicht verurteilt sei. Latte versteht diese Flüche als göttli-
che , von einem Orakel e rte ilte «Anweisung für den Prozeß, ver-
gleichbar auf profanem Gebie t der Instruktion des Praetors für den 
ludex" 19 Aufbauend auf meine früheren Arbeiten zum OtKUsnv 20 

17 Vgl. im Gesetz Drakons IG 13 104 den Abschnitt Z. 14-20; zu Mantineia s. 
u. Anm. 24. 

18 Aus Arkadien kann man vier Fälle nennen, die Elemente einer generellen Amne-
stie enthalten, alle aus späterer Zeit: Am deutlichsten spricht den Gedanken aus 
IPArk 24 (SEG XXV 447), Alipheira 273 v. Chr. (I1Tj15Evo. I1Tj15Evt flVo.O'LXOAllO'o.l , Z. 4/ 5); 
die nach Tegea zu rü ckgeführten Verbannten [PArk 5, 324 v. Chr. (SylJ.3 306) werden 
zu den Ku lten zugelassen (Z. 21-23) , die Amnestie wird beschworen (ai> flVTjO'lKo.KTJO'Ol , 
Z. 59), vgl. damit Arist. AP 39,5; aus Mantineia, IPArk 9,13 (.BCH. 111 (987), S. 167 ff.) 
350-340 v. Chr. , und Orchomenos, [PArk 16,13-17 (IG V 2,344),235 V. ChI'. , ist das Ab-
schneiden von Klagen überliefert. 

19 K. Latte, Heiliges Recht, Tübingen 1920, S. 45 f. 
20 Zum Dl/aXSE! v bei Homer, .ZSStRol1l ' 87 (970), S. 426-444; Zum Dl/aXSE! v im Ur-

leil aus Mantineia 0989, o. Anm. 11), S. 55-69; Die Todesstrafe im Blutprozeß Athens. 
Zum Du,at;E!V in JC j3 104,11-13; Dem. 23,22; Aristot. AP 5 7,4, .JJP. 20 (990), S. 143-
156; Oaths and Dispute Settlement in Ancient Creek Law, in L. Foxhall - A.D .E. Lewis 
(eds.), Creek Law in ils Political Setting, Oxford 1996, . 57-72. 
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ging ich in Lattes Spur weiter 21: Sowohl § 4 als auch § 5 sind jene 
Sprüche, mit welchen die olKacrcr'tat - von der Gottheit bestätigt (Z . 
18/ 19) - verschiedene Prozeßprogramme formulierten . Nach § 4 
wurden die ersten 12 Personen der Liste schuldig gesp rochen, nach 
§ 5 der letzte , Themandros. Da dieser ein Alibi behauptet hatte, war 
für ihn ein eigenes Prozeßprogramm nötig. Die einzelnen Entschei-
dungsverfahren - nach § 4 Orakel, nach § 5 Abstimmung eines Rich-
tergremiums (Z. 14/ 15) - kamen dadurch in Gang, daß Kläger und 
Verklagte Eide auf die gegensätzlichen, im jeweiligen Prozeßpro-
gramm formulierten Behauptungen leisteten. Erwies sich der Eid ei-
nes als Mörder Verklagten im nachfolgenden Entscheidungsverfah-
ren (Orakelzeichen oder Abstimmung) als falsch, trat die Folge des 

EVat unmittelbar in Kraft , konkret: Verbannung aus dem 
Heiligtum (Z. 20-23) und Verfall des Vermögens (Z. 19/20), das so-
mit dem Zugriff der Tempelverwaltung und der Bürger unterworfen 
war (Z. 15-17) . Insofern kann man auch nach meiner Deutung der §§ 
4 und 5 von «hypothetischen Flüchen" sprechen. 

In meiner hier geführten Auseinandersetzung mit van Effenterre 
stand bis jetzt der prozeßrechtliche Aspekt im Vordergrund. Begreif-
licherweise war das auch das Anliegen des Kommentars, den der 
Text in den Prozeßrechtlichen Inschriften Arkadiens (IPArk Nr. 8) 
erfahren hat. Mit seinem - im Ergebnis zwar abzulehnenden - Ge-
danken der Amnestie eröffnet der profunde Kenner des vorklassi-
schen Griechenlands allerdings eine Dimension, die weit über juri-
stisch-verfahrenstechnische Details hinausgeht, in die ein Rechtshi-
storiker sich allzugerne verirrt. Wie schon manche vor ihm ver-
gleicht van Effenterre die im Heiligtum der Athena Alea verübten 
Morde mit der Ermordung der Kylonier um 636 v. e hr. (S. 32) . Au ch 
in Athen lastete ein Fluch auf dem damals für schuldig befun -
denen Geschlecht der Alkmaioniden. Ob es in Athen, unbeschadet 
des Fluchs, eine rechtliche Grundlage für deren Rückkehr aus der 
Verbannung gegeben hat, wie das van Effenterre für Mantineia an-

21 Das folgende ist in lPArk S. 92-96 ausführli ch begründet. Es ist nicht nötig, hier 
alle Details nochmals darzulegen. Fo lgt man dieser Interpretation, ergibt sich e ine in-
nere Chronologie des Verfahrensablaufs: Dekrete der Prozeßprogramme (§§ 4 und 5), 
Dekret über generelle Sa nktionen (§ 3), Dekret speziell über die Vermögensfolgen 
(§ 2), Ergebnis der Entscheidungsverfahren (§ 1) . 
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nimmt, wissen wir nicht. Doch wird Drakons Blutgesetz (621/ 620 v. 
Chr. ) immer w ieder a ls konkreter Versuch gedeutet, der nach jenem 
Frevel um sich greifenden Sippenfehden Herr zu werden 22 . Ähnlich 
kann man auch unsere Inschrift aus Mantineia verstehen. Die Zahl 
der Opfer und Verurte ilten , das Heiligtum als Tato rt und die aufwen-
dige Publikation der Regelung lassen auf ein einschneidendes politi-
sches Ereignis schließen. 

Nach der Schrift ist der auf die Jahre um 460 v. Chr. zu 
datieren, in d ie gleiche Zeit, in der sich die P6lis Mantineia durch 
Synoikism6s formierte 23 . Auf staatliche Organisation weisen allen-
falls die ÖtKaO''t'tat (Z. 19) und die von e inem (nicht benannten) 
Spruchkollegium gefällte yvoO'ta (2. 15) hin, zu vergle ichen mit Dra-
kons l3aO'tA.Et c; (IG 13 104,12) und E<j>E'tat (2. 13). icht zu übersehen 
und ohne Parallele bei Drakon ist die Stellung des Heiligtums der 
Alea. In Athen trifft den Mörder die Sanktion des <j>EUYEtV (2. 11); der 
Verba nnte hat Grenzmä rkte und amphiktyonische Spiele und Heilig-
tümer zu meiden (2. 27/ 28), vor allem aber attischen Boden (2. 30/ 
31 mit Dem. 23 ,28) . Die Mantineier begnügen sich damit, die Mörder 
aus dem Heiligtum zu verbannen (§ 3) . Auch die Ackergrundstücke 
fallen an die Göttin (§ 2). Der Tempel ist 2entrum politischer und 
wirtschaftlicher Macht. Es ist deshalb zu vermuten, daß die in der 
Inschrift geahndeten Freveltaten im Rahmen blutiger Auseinander-
setzu ngen um die Kontrolle des Heiligtums verübt wurden. Wurde 
Kultpersonal (auch ein Mädchen war unter den Opfern), das e inem 
bestimmten Adelsgeschlecht angehö rte, von angeblich besser Be-
rechtigten beseitigt? Nach diesen Überlegungen dürften die auf dem 
Stein dokumentierten Blutprozesse unmittelbar mit der Konsolidie-
rung der P6lis Mantineia zusa mmenhängen. Der unterlegen n Frakti-
on , immerhin dreizehn Familien, wurde die materielle Lebensgrund-
lage entzogen und jegliche Mitwirkung am Kult der Alea, dem Kri -
stallisationspunkt der P6lis, untersagt 24. Nicht Amnestie, sondern 
Ausgre nzung stand am Beginn der P6lis. 

22 S. etwa S. Humphreys, A His/oricat Approach / 0 Dmkon 's Law on Homicide, in 
Symposion 1990, Köln-Weimar-Wien 1991 , S. 20 ff. 

23 I PArk S. 77; etwa ein Jahrhundert früher datiert von H.-J. Gehrke, tasis, Mün-
chen 1985, S. 101 f. Anm. 1, mit weiterer Literatur. 

24 EigenartigeIweise hat Gehrke (0. Anm. 23) S. 101-106 den politischen Hinter-
grund der Mord prozesse nicht erkannt; unsere Inschrift (IG V 2,262) wird nirgends zi-
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Aus der do minierende n Ste llung des He iligtums ist vie lleicht 
auch noch eine weitere Eigenheit der Inschri ft zu erkläre n : Gegen 
die Person der Mörder wird keinerlei weltliche Sanktion verhängt. 
Im gesamten Text pendeln die persönlichen Sanktio nen zwischen 
zwei Polen, oder tAUOV tVUt hin und her. Wird e in wegen 
Mordes Verklagter für schu ldig erkannt, tritt der .. Tadel .. der Gottheit 
ein (2 . 28 u. 34), andernfalls Segen (2. 29 u. 36). Doch velwandelt 
dieser Tadel sich augenblicklich in Segen , wenn de r Verurteilte sein 
Vermögen abgibt und sich vom Heiligtum fernhä lt (2. 22). Läßt es 
ein Amtsträger hingegen zu, daß ein Verurtei lter oder dessen Nach-
kommen das He iligtum betre ten , trifft ihn selbst de r Tade l. Man fragt 
sich, ob die Gemeinschaft der Mantineier, sei es vo r oder nach dem 
2usammenschluß zur P6lis, mit diesen re lig iösen Sa nktione n das 
Auslangen gefunde n hat. Ste llt ma n rationale Überlegungen an , liegt 
der Schluß nahe, daß e ine .. im Tadel .. befindliche Person, e twa ein 
Bannbrüchiger oder e in ungehorsamer Amtsträger, von jedermann 
getöte t oder abgeführt werden dürfe , ohne daß die Velwandten e in 
Rache recht hätten 25 . Vielle icht sind die im Heiligtum verübten .. Mor-
de .. so zu erklären. Doch gibt de r Text de r Inschrift hier ke ine Lö-
sung. Genausowen ig weiß man , wie sich der Segen des im Prozeß 
Fre igesprochene n ode r des Verurte ilten , der s ich an die Verbannung 
hält , a uswirkte. Stand e r unter erhöhtem Schutz der Gotthe it? Amne-
stiert war e r gewiß nicht. 

In spätere n offi zie lle n Rechtstexten finde t man das Gegensatz-
paa r ,Tadel .. und .. Segen .. nicht mehr. Als Sanktio ne n werden, mehr 
ode r weniger d irekt, 2 ugriffsrechte gena nnt 26 . Eigenartigerweise 
b lieben die Vorstellungen und die Terminologie unserer Inschrift 
aber te ilweise in privaten Formen der Rechtsdurchsetzung und 
Rechtsfindung beste hen . Im gesamten griech ische n Be re ich hat sich 

tiert. Wesentlich mehr Elemente staatlicher Einrichtungen Mantineias enthält die etwa 
gleichzeitige (vielleicht etwas jüngere) Inschrift IPArk 7 (IG V 2,261), deren Fragmente 
u.a. von ,sich zufrieden geben. und ,Wergeld. handeln. Vie lleicht bezieht sie sich auf 
dieselben Mordfä lle und baut den Verbannten jene Brücke, die va n Effenterre in die 
andere Inschrift hineinlie t. Auch er erwägt, daß die Texte sich auf denselben Fall be-
ziehen (5. 31). 

25 Vgl. für Athen Dem. 23,28 (JG 13 104,30/ 31). 
26 In Athen schon IG 13 104,37/ 38 (Dem. 23,60); s. dazu J. Velissa ropoulos-Karako-

stas (l1rSg.), Symposion 1990, Köln-Weimar-Wien 1991, 5.93-105. 



26 Gerhard Thür 

neben der staatlichen Gerichtsbarkeit eine Form der privaten «Selbst-
hilfe» durch Anrufen von Gottheiten erhalten . Fluchtäfelchen oder 
«Orakeljustiz» funktionieren aus dem festen Glauben, daß Gottheiten 
ständig in das menschliche Leben eingreifen 27 . In diesen neuerdings 
wieder mehr beachteten Texten ist zwar nicht mehr zu fin-
den, wohl aber Formen des tJ. .. und zwar meistens verneint: 
«nicht segensreich» 28 . Eid und Fluch im griechischen Volksglauben 
bilden die Brücke zum offiziellen Prozeß der archaischen Zeit. 

27 Ygl. Ch.A. Faraone, MagikaHiera, Oxford 1991 , S. 3-32; H.S. Versnel, ebd. S. 60-
106; A. Chaniotis, in Symposion 1995, Köln-Weimar-Wien 1997, S. 352-387; B. Anagno-
stou-Canas, -RHD· 76 (1998), . 1-16. 

28 Belege zu dem Wort D .. EW<; : S. ].H.M. Strubbe, Magica Hiera ( 0 . Anm. 27), Ox-
ford 1991 , S. 45 u. 58 Anm. 141; Versnel (0 . Anm. 27) S. 69, 73. 


